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Europa-Wirtschaft

Der Stand der wirtschaftlichen
Integration Europas im Frühjahr 1971

Wieder einmal hat sich das Hin und Her um
den Beitritt Großbritanniens zur Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft gefährlich zugespitzt;
wieder einmal gibt es Querschüsse aus Paris;
wieder einmal geht es nicht voran — und
schon gar nicht nach dem „Europa-Fahrplan":
Die Beitrittsverhandlungen mit London wer-
den möglicherweise nicht mehr vor der Som-
merpause beendet werden. Zu viele — und vor
allem entscheidende — Punkte bedürfen noch
der Klärung.

Alte und neue Hindernisse für
den britischen EWG-Beitritt

Sollte London auf der bisherigen Auffas-
sung beharren, bis Ende Juli hätten Verhand-
lungsergebnisse vorzuliegen, oder man müsse
die EWG-Beitrittsbemühungen als gescheitert
betrachten, so gerät Brüssel erneut in eine
schwere Gemeinschaftskrise, die den Bestand
der Gemeinschaft überhaupt bedrohen könnte.

Bisher gab es drei Schlüsselprobleme, deren
Lösung den Weg Londons in die Gemeinschaft
ebnen sollte: die britische Beteiligung an der
Gemeinschaftsfinanzierung während der Ober-
gangszeit, die langfristige Regelung für Butter-
importe aus Neuseeland und gleichartige Ab-
machungen für die Zuckerimporte aus dem
Commonwealth seitens der erweiterten EWG.
Paris hat nun ein viertes Problem eingeführt:
bindende Übereinkünfte hinsichtlich der Bela-
stungen, die sich für die Gemeinschaft im Zuge
des internen Währungsbeistandes aus der bri-
tischen Währungssituation (Verschuldung Lon-
dons und Reserverolle des Pfundes Sterling)
ergeben könnten.

Um was geht es nun eigentlich bei der Dis-
kussion um die britischen Währungsprobleme,
von denen man bisher annahm, sie seien von
Europa-„Technikern" — etwa von den Zen-
tralbankgouverneuren — zu lösen? In London
liegen, zum Beispiel, etwa vierzig Milliarden
Mark an Reserven von arabischen Staaten und
Commonwealthländern. Sollten diese Reserven
plötzlich, etwa bei einer Währungskrise, ab-
gerufen werden, stünde Großbritannien vor
einem Bankrott, denn die EWG könnte kaum
helfen mit einem Währungsbeistand, dessen
Volumen zur Zeit bei 7,3 Milliarden Mark
liegt. Diese Diskrepanz von möglichen Erfor-
dernissen und tatsächlichen Möglichkeiten wird
auch in London gesehen, und die Briten waren
daher immer bereit, in einer solchen Situation
auf EWG-Beistandsrechte zu verzichten. Aller-
dings: Einspringen müßte dann .das interna-
tionale Währungssystem — und über dieses
System würden dann auch die sechs Gemein-

schaftsländer zwecks Hilfe für das Pfund an-
treten müssen — wie schon in der Vergangen-
heit. Bonn aber sieht im Gegensatz zu Paris
darin kein zusätzliches Hindernis für den bri-
tischen Beitritt, obwohl die Bundesrepublik als
Hauptzahler betroffen (war und) wäre.

Es kann nicht im Interesse der Gemeinschaft
liegen, die Rolle des Pfundes als internationale
Reservewährung zu liquidieren, sondern Lon-
don, mit dessen Zustimmung, zu helfen, diese
Bürde tragen, indem, über das Pfund, auch die
anderen EWG-Währungen — im Zuge der
Wirtschafts- und Währungsunion — in die La-
ge gebracht werden sollten, die (Welt)Reserve-
rolle zu übernehmen. Das aber würde bedeu-
ten müssen, den Stufenplan für die Wirt-
schafts- und Währungsunion beschleunigt um-
zusetzen.

Es wird sich also zeigen, ob die französische
Regierung tatsächlich — indem sie London mit
unzumutbaren Forderungen konfrontiert — zu-
nehmend mehr desinteressiert an einem briti-
schen EWG-Beitritt ist und ihre eigenen dies-
bezüglichen Manöver mit einer Schuld Groß-
britanniens kaschiert. Ein drittes Scheitern der
britischen Beitrittsbemühungen würde verhee-
rende Folgen auch für die Sechsergemeinschaft
haben.

In der Finanzfrage befürchten die Briten
ebenfalls, die Gemeinschaft könnte auf ihrer
Position beharren (vgl. GM 1/71), von der
aus die Kluft zur Position Londons zu groß
wäre, um sie noch überbrücken zu können. Für
Großbritannien (und das gilt sowohl für die
Labour-Opposition als auch für die konser-
vative Partei und Regierung) gibt es Grenzen,
über die es — sowohl wegen der kritischen
britischen Öffentlichkeit als auch aus Zahlungs-
bilanzgründen — nicht hinausgehen kann. Eine
Grenze ist deutlich sichtbar: wenn zur Finan-
zierung des Beitritts die Steuerschraube ange-
zogen werden müßte. Immerhin, so glaubt man
in London, mit einem halben Prozent Brutto-
sozialprodukt mehr könnten die Beitrittslasten
erwirtschaftet werden, vorausgesetzt der wirt-
schaftliche Stimulanseffekt des britischen EWG-
Beitritts macht sich zumindest mittelfristig
bemerkbar.

Die Sechsergemeinschaft wird ihre Position
noch einmal überprüfen müssen, aber eines
steht schon fest: Das britische Angebot, mit drei
Prozent zu beginnen, um am Ende der Ober-
gangszeit 15 Prozent zu erreichen, ist zu gering
angesetzt; London wird sich zu einem reali^
stischeren Angebot durchringen müssen, denn die
angebotenen 'britischen Anfangsbeiträge decken
nicht einmal die Verwaltungskosten, von einer
Beteiligung an der Finanzierung der gemein-
samen Agrarpolitik durch das neue Mitglied
ganz zu schweigen.

Bei dem Neuseeland-Problem geht es darum,
ob und in welchem Umfang die EWG (nach
Eintritt Großbritanniens) noch Absatzgaran-
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tien für neuseeländische Milcherzeugnisse, vor
allem Butter, geben kann. Die Situation ist
mißlich, denn die Gemeinschaft gibt ja gewollt
der eigenen Agrarerzeugung Präferenzen und
versucht den EWG-Butterberg abzubauen —
und nun soll sie auch noch zusätzliche Mengen
verkraften in einer kritischen Phase des „grü-
nen Europas". Bei den Zuckerimporten aus
dem Commonwealth dürfte sich dagegen eine
günstigere Situation ergeben, Kompromisse
werden bereits angesteuert.

Es bleibt also abzuwarten, ob neben den
wirtschaftlichen Gründen für Paris auch solche
politischer Natur dazu herhalten müssen, Lon-
don Schwierigkeiten zu bereiten. Aus Gleich-
gewichtsgründen jedenfalls sollte Frankreich,
mit Blick auf die Bundesrepublik, an dem
britischen Beitritt interessiert sein, zumal in
beiden Ländern gleichermaßen eine heftige Ab-
neigung besteht, nationale Souveränitäten an
Brüssel zu delegieren — weder an eine Ge-
meinschaftsexekutive noch an eine -legisla-
tive.

Mit politischem Schlachtgetöse kommt man
in der Einigung (West)Europas nicht viel wei-
ter, die Gefahren eines erneuten Scheiterns der
EWG-Erweiterung sind unübersehbar. Deshalb
darf London nicht unter innerbritischem Ter-
mindruck verhandeln; und die Sechserge-
meinschaft muß für die britische Gewinn- und
Verlustrechnung mindestens ebensoviel Ver-
ständnis zeigen wie für die französische in den
vergangenen Jahren.

Die Stufen zur Europäischen Union
Bis 1980 soll die Europäische Gemeinschaft,

der dann wahrscheinlich nicht mehr sechs, son-
dern zehn Länder angehören, eine eigene Wäh-
rung bekommen. Das ist das Schlüsselergebnis
der Brüsseler Konferenz vom Februar 1971.
Drei Beschlüsse und eine Entschließung sollen
dafür den Weg bereiten:

Die erste Entscheidung hat die Verstärkung
der Zusammenarbeit zwischen den "Zentralban-
ken zum Ziel, die, mit Rücksicht auf ihre un-
terschiedliche Autonomie in den verschiedenen
Mitgliedstaaten, „in den Grenzen ihrer Be-
fugnisse und unter Wahrung ihrer eigenen Ver-
antwortung" eingeladen worden sind, ihre
Währungs- und Kreditpolitik zu koordinieren
sowie Leitlinien für die Bankenliquidität, für
die Kreditversorgung und die Höhe der Zins-
sätze festzulegen.

Die zweite Entscheidung besagt, daß die
Leitlinien der kurzfristigen Wirtschaftspolitik
künftig vom Ministerrat festzulegen sind, der
zu diesem Zwecke jährlich drei konjunkturpoli-
tische Konferenzen abhält, die im darauffol-
genden Jahr von den Mitgliedsländern zu be-
achten sind.

Die dritte Entscheidung hat folgende Ziel-
richtung: die Einrichtung eines Mechanismus
für den mittelfristigen, gegenseitigen finanziel-

len Beistand. Diesen Beistand können die
Partner bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten in
Anspruch nehmen. Dafür wurden zwei
Milliarden Rechnungseinheiten (7,32 Mrd. DM)
von den Sechs bereitgestellt: von Frankreich
und der Bundesrepublik je 600 Millionen Re-
cheneinheiten, von Italien und den Benelux-
ländern (zusammen) je 400 Millionen Rechen-
einheiten. Dieses System tritt am 1. Januar
1972 für vier Jahre in Kraft; seine Geltungs-
dauer hängt aber davon ab, ob die Wirtschafts-
und Währungsunion planmäßig und wie abge-
sprochen verwirklicht wird.

Besonders bedeutend ist aber die Entschlie-
ßung, in der der, allerdings nicht einklagbare,
„politische Wille" bekundet wird, „im Laufe
der nächsten zehn Jahre nach einem am 1.
Januar 1971 begonnenen Stufenplan eine
Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen".
Während der ersten — auf drei Jahre bemes-
senen — Stufe sind folgende Maßnahmen
vorgesehen:

1. Die obligatorische Konsultation vor wich-
tigen konjunktur- und wirtschaftspolitischen
Entscheidungen wird verstärkt. Die Instrumente
der Wirtschaftspolitik werden schrittweise
harmonisiert. Für die sechs öffentlichen
Haushalte werden quantitative Orientierungen
gegeben; die Zeitpläne für die Abwicklung
der nationalen Haushalte werden angeglichen. -

2. Bei den Steuern und im Kapitalverkehr
wenden die Bemessungsgrundlagen — später
auch die Sätze — der Mehrwert- und Ver-
brauchssteuern sowie die Körperschaftssteuer
angeglichen, und die Besteuerung von Zins-
erträgen aus Wertpapieren harmonisiert. Steuer-
befreiungen für Einzelpersonen im Reisever-
kehr werden erweitert. Die Kapitalmarktpoli-
tik wird koordiniert und die Diskriminierung
bei Wertpapieremissionen sowie bei der Bör-
senzulassung wird schrittweise beseitigt.

3. Währungs- und kreditpolitisch verstärken
die Zentralbanken die obligatorischen vor-
herigen Konsultationen und harmonisieren die
währungspolitischen Instrumente. Die Wäh-
rungsbeziehungen nach außen werden verein-
heitlicht. Im Falle einer Auflockerung des in-
ternationalen Wechselkurssystems darf in den
Wechselkursbeziehungen zwischen den, Mit-
gliedländern davon kein Gebrauch gemacht
werden. Die Zentralbanken sollen im Gegen-
teil durch eine abgestimmte Aktion gegenüber
dem Dollar die Wechselkursschwankungen
zwischen den Gemeinschaftswährungen schon
zu Beginn der ersten Stufe versuchsweise in-
nerhalb engerer Bandbreiten halten als bisher.
(Der erste Versuch dazu wurde getan: Ab
Mitte des Jahres wird der Schwankungsspiel-
raum zwischen den EWG-Währungen auf
0,60 — früher 0,75 — Prozent nach beiden
Seiten herabgesetzt).

4. Der Währungsausschuß und der Ausschuß
der Zentralbankpräsidenten sollen bis zum 30.
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Juni 1972 einen Bericht über Errichtung, Auf-
gaben und Satzungen eines „europäischen
Fonds für währungspolitische Zusammenar-
beit" erstellen. Der Fonds soll, falls die Er-
fahrung mit der Verringerung der Bandbreiten
und der Fortschritt bei der Angleichung der
Wirtschaftspolitik der Partner dies rechtferti-
gen, im zweiten Teil der ersten Stufe eingerich-
tet und später in das für die Endstufe vorge-
sehene gemeinschaftliche Zentralbanksystem
eingegliedert werden.

5. In einer Absicherungsklausel, mit der ge-
währleistet werden soll, daß die wirtschafts-
politische Kooperation nicht gegenüber den
währungspolitischen Maßnahmen in Verzug
gerät, wird die Geltungsdauer der monetären
Bestimmungen über die- Bandbreitenverengung,
den Devisenausgleichsfonds und den mittel-
fristigen Beistand auf fünf Jahre begrenzt.

6. Zum 1. Mai 1973 prüft die Kommission
Fortschritte und Parallelität zwischen der
Koordinierung der "Wirtschaftspolitik und der
Währungspolitik; von dieser Bilanz ausgehend
macht sie dann Vorschläge für die Aufteilung
der konjunktur-, währungs-, kredit-
und haushaltspolitischen Befugnisse und Ver-
antwortlichkeiten auf die Organe der Gemein-
schaft und der Mitgliedländer. Vor Ablauf der
ersten Stufe werden die Maßnahmen festgelegt,
die nach dem Obergang zur zweiten Stufe
dann zur vollständigen Verwirklichung der
Wirtschafts- und Währungsunion führen.

Die erste Stufe wird nicht als ein Ziel an
sich betrachtet, sondern als mit dem Gesamt-
prozeß der Wirtschafts- und Währungsintegra-
tion untrennbar verbunden aufgefaßt. Ziel der
Endstufe ist das „magische Dreieck auf EWG-
Ebene": innerhalb der Gemeinschaft soll ein
befriedigendes Wirtschaftswachstum, Vollbe-
schäftigung und Stabilität gleichzeitig und
gleichrangig gewährleistet werden. Am Ende
dieser Entwicklung soll in der EWG folgendes
erreicht sein:

a) Ein freier und ohne Wettbewerbsverzer-
rungen fließender Personen-, Güter-, Dienst-
leistungs- und Kapitalverkehr;

b) Ein eigenständiger Währungsraum inner-
halb des internationalen Systems, dessen
Kennzeichen vollständige Konvertibilität der
Währungen, die Beseitigung der Bandbreiten
bei den Wechselkursen und die unwiderrufliche
Festsetzung der Paritätsverhäknisse als uner-
läßliche Voraussetzung für die Schaffung einer
einheitlichen (Europa-)Währung sind;

c) Ein gemeinschaftliches Zentralbanksystem;
d) Die Existenz einer, zur Führung der

Union erforderlichen, wirtschafts- und wäh-
rungspolitischen Kompetenz.

Hinzu kommt, daß die Gemeinschaftsorgane
in die Lage versetzt werden sollen, „ihre wirt-
schafts- und währungspolitische Verantwor-

tung wirksam und rasch auszuüben". Die Ge-
meinschaftspolitik in der Wirtschafts- und
Währungsunion „wird vom europäischen Par-
lament erörtert und unterliegt dessen Kontrol-
le". Das gemeinschaftliche Zentralbanksystem
trägt „unter Wahrung seiner Eigenverantwor-
tung" zur Verwirklichung des Ziels der Stabili-
tät und des Wachtstums bei.

Sorgen um das „Grüne Europa"
_ Zu dem Kompromiß im Bereich der künf-
tigen Wirtschafts- und Währungsunion gesellte
sich Ende März 1971 ein zweiter: der Ansatz
zu einer koordinierten Agrarstrukturreform in
den sechs EWG-Staaten und eine beschränkte
Anhebung der Erzeugerpreise für die wich-
tigsten landwirtschaftlichen Produkte (im
Durchschnitt um etwa vier Prozent).

Im einzelnen lauten die Preisbeschlüsse so
(die Preise treten jeweils zu Beginn des neuen
Wirtschaftsjahres in Kraft): Für Weichweizen,
Hartweizen und Roggen wurden die Richt-
preise um drei Prozent und der für die Preis-
garantie der Bauern entscheidende Interven-
tionspreis um zwei Prozent heraufgesetzt. Bei
Gerste erhöhte sich der Richtpreis um fünf und
der Interventionspreis um vier Prozent. Bei
Mais wurde nur der Richtpreis — und zwar
um ein Prozent — angehoben.

Die Preiserhöhungen bei Milch und Rind-
fleisch, sie traten zum 1. April 1971 in Kraft,
werden die Verbraucher voll zu spüren be-
kommen: Der Milchpreis wurde um sechs Pro-
2ent erhöht, wobei der Butterinterventions-
preis um 16,47 DM je 100 kg gestiegen ist.
Der Orientierungspreis für Rindfleisch wird
sich im neuen Wirtschaftsjahr um sechs, im
nächsten Jahr um weitere vier Prozent erhö-
hen. Der Preis für Kalbfleisch wird um drei
Prozent steigen.

Auf dem Strukturgebiet des „Grünen Euro-
pa" sind eine Serie von gemeinschaftlichen
Maßnahmen vorgesehen. Die damit verbunde-
nen finanziellen Anreize können von den sechs
Partnerstaaten allerdings nach Regionen
differenziert verwendet werden.

Die ersten Unterstützungsmaßnahmen gel-
ten den ausscheidenden Landwirten, die eine
Betriebsabgabeprämie sowie, im Alter zwischen
55 und 65 Jahren, für zunächst vier Jahre eine
jährliche Rente von 2200 DM bekommen.
Zum zweiten sind Hilfen für die Betriebsum-
stellung und für die Berufsumschulung vorge-
sehen, wobei während dieses Prozesses aus dem
gemeinschaftlichen Agrarfonds ein Einkom-
mensausgleich finanziert wird. Für die verblei-
benden Landwirte ist die Entwicklung lebens-
fähiger Betriebe zu fördern, falls sechsjährige
Betriebsentwicklungspläne aufgestellt werden.
In diesem Falle können Kapitalzuwendungen,
Zinsverbilligungen bis z;u fünf Prozent (bis
auf einen Gesamtzinsfuß von nicht unter drei
Prozent) sowie Bürgschaften gewährt werden.
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Hinzu kommt, daß die Information, Beratung
und Berufsausbildung der Landwirte sowie die
Vermarktung ihrer Erzeugnisse verbessert
werden sollen, wobei Erzeugerzusammen-
schlüsse Startbeihilfen, Zinsverbilligungen und
Anleihegarantien erhalten.

Für 'die Finanzierung dieser Maßnahmen
sollen in den ersten vier Jahren die auf jähr-
lich 285 Millionen Dollar begrenzten Mittel des
Strukturanteils des Agrarfonds herangezogen
werden, die sich durch aufgelaufene Reserven
von 340 Millionen Dollar für den gesamten
Vier-Jahres-Zeitraum auf umgerechnet 5,1
Milliarden DM belaufen. Mit Hilfe dieser
Mittel wird sich die Gemeinschaft generell mit
25 Prozent an den Strukturvorhaben beteili-
gen; der Zuschuß kann aber auf 65 Prozent
erhöht werden für ausscheidende Landwirte
aus benachbarten Gebieten, in denen es noch
keine derartigen Hilfen gibt (das trifft für
Italien zu). Der Ministerrat kann die Anwen-
dung des erhöhten Satzes von 65 Prozent aber
auch auf gewisse Sonderfälle und für Pro-
blemgebiete aller Mitgliedländer beschließen.

Zur Konjunkturlage in der EWG
Das wirtschaftliche "Wachstum in der Ge-

meinschaft wird sich 1971 voraussichtlich wei-
ter verlangsamen, eine Tendenz, die sich schon
1970 anbahnte. Die Ausweitung der monetä-
ren Gesamtnachfrage dürfte sich deutlich ab-
schwächen. Auch der EWG-Export hat mit
einer reduzierten Wachstumsrate von acht Pro-
zent (1970: 14 Prozent) zu rechnen. Bei der
Inlandsnachfrage wird besonders das Wachs-
tum der Brutto-Anlageinvestitionen nachlassen;
zwar dürfte es, angesichts der noch gut
gefüllten Auftragsbücher, im ersten Halbjahr
noch einen fühlbaren Anstieg der effektiven
Investitionsausgaben geben, im zweiten
Halbjahr jedoch ist mit einem Nachlassen der
Investitionsneigung zu rechnen. Voraussichtlich
also sind Ausgaben für Brutto-Anlageinvesti-
tionen mit einem Mehr von nur 10,5 Prozent
(1970: 18,5 Prozent) anzusetzen.

Auch der Anstieg der privaten Verbrauchs-
ausgaben wird sich, wenn auch nicht ganz so
stark, reduzieren: von zwölf Prozent im Jahre
1970 auf zehn Prozent im Jahre 1971. Der
Auftrieb der Masseneinkommen dürfte kräftig
bleiben und erst allmählich an Intensität ver-
lieren (1970 stiegen die Löhne in der Gemein-
schaft um durchschnittlich 14 Prozent; in
Italien z.B. um 18, in der BRD um 15 und in
den vier übrigen EWG-Mitgliedländern um
11 bis 12,5 Prozent).

Mit der immer noch verhältnismäßig starken
Expansion der Gesamtnachfrage wird das
Güterangebot zunächst noch nicht Schritt hal-
ten können. Unter Berücksichtigung des vor-
aussichtlichen Kapazkätszuwachses und der
verfügbaren Arbeitskräfte ist damit zu rech-
nen, daß das reale Bruttosozialprodukt um

viereinhalb Prozent aufgestockt wird. Dabei
wird vorausgesetzt, daß in einigen Bereichen
der extrem hohe Kapazitätsauslastungsgrad
abgebaut wird.
Die Gefahr bleibt groß, daß die Preise
weiterhin intensiv steigen (1970 stieg der
Preisindex des privaten Verbrauchs in der
EWG um fast fünf Prozent an; der allge-
meine Preisindex des Bruttosozialproduktes
nahm, unterschiedlich von Mitgliedland zu
Mitgliedland — um fünf bis sieben Prozent
zu).

Die Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft wird
also auch im Jahre 1971 vor der schier unlös-
baren Aufgabe stehen, Preise und Kosten —
unter der Maßgabe, die Vollbeschäftigung zu
wahren —• zu stabilisieren, ohne daß es zu
einer kumulativen Verlangsamung des Wirt-
schaftswachstums kommt.

Dieter Kuhr
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